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Sachverhalt

Die Europäische Kommission hat im April 2003 die 
deutschen Behörden aufgefordert, den mit Betrugsbe-
kämpfung beauftragten Dienststellen klare Anweisun-
gen zu geben, das Inverkehrbringen von als „Parme-
san“ bezeichneten Erzeugnissen, die nicht der Spezi-
fikation der geschützten Ursprungsbezeichnung (gU) 
„Parmigiano Reggiano“ entsprechen, im deutschen 
Staatsgebiet abzustellen. Da der Begriff „Parmesan“ 
die Übersetzung der gU „Parmigiano Reggiano“ sei, 
stelle seine Verwendung einen Verstoß gegen Art 13 
Abs 1 lit b der Verordnung Nr 2081/92 dar. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat in ihrem Ant-
wortschreiben vom Mai 2003 mitgeteilt, dass der 
Begriff „Parmesan“ zwar ursprünglich einen histo-
rischen Bezug zur Region Parma aufgewiesen habe, 
heute jedoch zu einer Gattungsbezeichnung für gerie-
benen oder zum Reiben bestimmten Hartkäse unter-
schiedlicher Herkunft geworden sei, die sich von der 
gU „Parmigiano Reggiano“ unterscheide. Daher stel-
le die Verwendung dieses Begriffes keinen Verstoß 
gegen die Verordnung Nr 2081/92 dar. 

Nachdem Deutschland auch nach einem Mahnschrei-
ben der Kommission vom Oktober 2003 und einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der Kommissi-
on vom März 2004 bei seinem Standpunkt blieb, hat 
die Kommission im März 2005 beim Gerichtshof Kla-
ge erhoben. 

Zur Kontrollpflicht der Mitgliedstaaten

Der EuGH hat die Klage abgewiesen, und zwar aus 
einem hier nur sekundär interessierenden Grund: 

Art 10 der Verordnung Nr 2081/92 erlegt den Mitglied-
staaten die Verpflichtung auf, Kontrolleinrichtungen zu 
schaffen, die gewährleisten sollen, dass die Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel, die mit einer geschützten 
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Bezeichnung versehen sind, die Anforderungen der 
Spezifikation erfüllen. Gemäß Art 10 Abs 4 hat eine 
benannte Kontrollbehörde und/oder eine private Kon-
trollstelle eines Mitgliedstaats die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, um die Einhaltung der Verordnung 
zu gewährleisten, wenn sie feststellt, dass ein mit einer 
geschützten Bezeichnung versehenes Agrarerzeugnis 
oder Lebensmittel mit Ursprung in ihrem Mitgliedstaat 
die Anforderungen der Spezifikation nicht erfüllt. In 
diesem Falle hat die Kontrollbehörde oder die Kontroll-
stelle den Mitgliedstaat über die im Rahmen der Kon-
trollen getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 

Hiezu stellt der EuGH fest, dass es sich bei den in Art 10 
Abs 4 genannten Kontrollbehörden und/oder privaten 
Kontrollstellen eines Mitgliedstaates um die desjeni-
gen Mitgliedstaats handelt, aus dem die gU stammt. 
Diese Auslegung ist interessant, weil auch eine an-
dere Auslegung des Art 10 Abs 4 durchaus möglich 
erscheint. Die Kontrollbehörden bzw. Kontrollstellen 
haben nämlich die erforderlichen Maßnahmen zu set-
zen, wenn Lebensmittel „mit Ursprung in ihrem Mit-
gliedstaat“ die Anforderungen der Spezifikation nicht 
erfüllen. Dass gegen eine rechtswidrige Verwendung 
geschützter Bezeichnungen nur die Kontrollbehörden/
Kontrollstellen des Mitgliedstaates der geschützten 
Bezeichnung vorgehen können, lässt sich aus dieser 
Bestimmung nicht unbedingt ableiten. 

Dennoch stellt der EuGH fest, dass die Kontrolle der 
Einhaltung der Spezifikation der gU „Parmigiano 
Reggiano“ nicht den deutschen Kontrolleinrichtun-
gen unterliegt. Somit müssten beispielsweise gegen 
einen in Österreich erzeugten „Parmesan“ die öster-
reichischen Kontrollbehörden keine Maßnahmen zur 
Einhaltung der Verordnung 2081/92 setzen. Dies ist 
nach Ansicht des EuGH allein Sache der italienischen 
Behörden. 

Der EuGH fordert allerdings, dass die Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, nationale Maßnahmen zu ergreifen, 
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welche die Anwendung der Verordnung sicherstel-
len. Hiezu reiche es aus, dass der Mitgliedstaat – im 
vorliegenden Fall: die Bundesrepublik Deutschland 
– zahlreiche Rechtsvorschriften erlassen habe, um ge-
gen den unerlaubten Gebrauch der gU vorgehen zu 
können, insbesondere das Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb. Deutschland habe durch die Ein-
räumung zivilrechtlicher Ansprüche alle Maßnahmen 
getroffen, die geboten seien, eine volle und umfas-
sende Anwendung von Art 13 Abs 1 der Verordnung 
Nr 2081/92 zu gewährleisten. Es sei nicht notwendig, 
dass die Behörden von Amts wegen Verstöße gegen 
diese Vorschriften durch ordnungsbehördliche Maß-
nahmen ahndeten. 

Da die Kommission einen Verstoß der Bundesrepublik 
Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus der Ver-
ordnung somit nicht nachweisen konnte, wurde die 
Klage abgewiesen. 

Verwendung der Bezeichnung 
„Parmesan“

Hingegen hat der EuGH die zentrale Rechtsfrage des 
Verfahrens im Sinne der Klage der Europäischen 
Kommission bejaht: Die Verwendung der nicht der 
Spezifikation der gU „Parmigiano Reggiano“ entspre-
chenden Bezeichnung „Parmesan“ ist im Sinne des 
Art 13 Abs 1 lit b der Verordnung 2081/92 als Anspie-
lung auf die gU „Parmigiano Reggiano“ anzusehen 
und daher unzulässig. Vereinfacht ausgedrückt heißt 
dies: Ein nicht aus dem geschützten italienischen Ur-
sprungsgebiet stammender Hartkäse darf nicht mit 
der Bezeichnung „Parmesan“ in Verkehr gebracht 
werden. 

Das in der Spezifikation der gU mit „Parmigiano  
Reggiano“ umschriebene Ursprungsgebiet lässt sich 
dem Urteil des EuGH nicht entnehmen. Aufgrund der 
geschützten Bezeichnung kann angenommen wer-
den, dass dies die Reggio nell‘Emilia, eine Provinz in 
der Region Emilia-Romagna, ist. 

Im Zusammenhang mit der Entscheidung des EuGH 
sind folgende rechtliche Gesichtspunkte zu beachten: 

„Parmigiano Reggiano“ ist eine geschützte „Ur-
sprungsbezeichnung“ (gU) im Sinne des Art 2 Abs 2  
lit a der Verordnung 2081/92. Der Ordnung halber 
sei darauf hingewiesen, dass die Verordnung (EWG) 
2081/92 inzwischen durch die Verordnung (EG) 
510/2006 vom 20.3.2006 abgelöst wurde. An den we-
sentlichen Grundsätzen des Schutzes geografischer 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen hat sich durch 
die neue Verordnung nichts geändert. Dass „Parmigi-
ano Reggiano“ zu den gU im Sinne der Verordnung 
2081/92 zählt, lässt sich der Verordnung (EG) 1107/96 

entnehmen. Im Anhang A dieser Verordnung scheint 
unter den geschützten Käsen italienischen Ursprungs 
die Eintragung auf: 

 „Parmigiano Reggiano (gU)“

Damit ist zunächst klargestellt, dass die geschützte Be-
zeichnung nicht „Parmigiano“ („Parmesan“), sondern 
„Parmigiano Reggiano“ lautet. Schon vom Wortlaut 
der geschützten Bezeichnung her drängt sich somit 
die Auslegung auf, dass als Verstoß gegen die Ver-
ordnung 2081/92 nur die unmittelbare oder mittelbare 
Übernahme oder Nachahmung der gU „Parmigiano 
Reggiano“ in Betracht kommt.

Die Schutzsystematik der VO 2081/92

Diese Sichtweise ergibt sich zwanglos aus den nach 
der Verordnung 2081/92 (iZm 1107/96) geschützten 
gU und ggA und der diesem Schutz innewohnenden 
Systematik. So scheint z. B. für Italien auch ein Schutz 
der Käsebezeichnung „Pecorino Siciliano“ als gU auf, 
wobei allerdings klar ist, dass „Pecorino“ für sich al-
lein eine Gattungsbezeichnung ist. Das Gleiche gilt 
etwa für „Provolone“, da lediglich die Wortkombinati-
on „Provolone Valpadana“ als gU geschützt ist. Völlig 
klar ist es auch, dass „Mozzarella“ eine Gattungsbe-
zeichnung ist und deshalb nicht den Schutz der Ver-
ordnung genießen kann. Diesen Schutz genießt nur 
die gU „Mozzarella di Bufala Campana“. 

Dieses Schutzprinzip wird auch anhand französischer 
Beispiele augenfällig: „Camembert“ ist selbstver-
ständlich eine unschützbare Gattungsbezeichnung, 
als gU allein geschützt ist hingegen die Bezeichnung 
„Camembert de Normandie“. Das Gleiche gilt für die 
Gattungsbezeichnung „Brie“ und für die nach Verord-
nung 1107/96 allein geschützten gU „Brie de Meaux“ 
und „Brie de Melun“. 

Niemand würde ernstlich den Standpunkt vertreten, 
dass ein „österreichischer Camembert“ eine unzuläs-
sige „Anspielung“ (Art 13 Abs 1 lit b der Verordnung) 
auf den „Camembert de Normandie“ sei. Dies kann 
schon deshalb nicht zutreffen, weil Camembert (ohne 
den Zusatz „de Normandie“) eine Gattungsbezeich-
nung ist. Genau dies tut nun aber der EuGH in der 
„Parmesan“-Entscheidung: Zwischen den Bezeich-
nungen “Parmesan“ und “Parmigiano Reggiano“ be-
stehe eine phonetische und optische Ähnlichkeit (!),  
wobei die fraglichen Erzeugnisse geriebene oder zum 
Reiben bestimmte Hartkäse seien, d. h. auch noch 
ähnlich aussehen (RNr 46). Außerdem sei unabhän-
gig davon, ob die Bezeichnung „Parmesan“ die ge-
naue Übersetzung der gU „Parmigiano Reggiano“ 
oder des Begriffes „Parmigiano“ ist oder nicht, auch 
die zwischen diesen beiden Begriffen aus verschiede-
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nen Sprachen bestehende „begriffliche Nähe“ zu be-
rücksichtigen (RNr 47). Diese Nähe und die genann-
ten phonetischen und optischen Ähnlichkeiten könn-
ten dem Verbraucher gedanklich einen Bezug zu dem 
Käse wachrufen, der die gU „Parmigiano Reggiano“ 
trägt (RNr 48), weshalb die Verwendung der Bezeich-
nung „Parmesan“ als eine unzulässige Anspielung im 
Sinne von Art 13 Abs 1 lit b anzusehen sei (RNr 49). 

Mit dieser Begründung könnte man auch unschwer 
darlegen, dass jeder irgendwo auf der Welt erzeug-
te Camembert oder Brie aufgrund der „phonetischen 
und optischen Ähnlichkeiten“ und der „begrifflichen 
Nähe“ eine unzulässige „Anspielung“ auf die für 
Frankreich geschützten Ursprungsbezeichnungen sei. 
Selbstverständlich ist dies nicht so. 

Schutz zusammengesetzter 
Bezeichnungen 

Die Kommission hatte in ihrer Klage dieses Problem 
ganz offensichtlich gesehen und darauf hingewiesen, 
dass bei einer Vielzahl von zusammengesetzten Be-
zeichnungen (insbesondere auch bei den oben ange-
führten), wie „Pecorino Siciliano“, „Provolone Valpa-
dana“, „Camembert de Normandie“ oder „Brie de 
Melun“ in einer jeweiligen Fußnote der Verordnung 
1107/96 angeführt wurde, dass Schutz für die Namen 
„Pecorino“ bzw. „Provolone“, „Camembert“ und 
„Brie“ nicht beantragt sei. Aus dem Umstand, dass 
diese Fußnote bei der gU „Parmigiano Reggiano“ 
nicht aufscheine, schließt die Kommission, dass jeder 
einzelne Teil der zusammengesetzten Bezeichnung, 
im vorliegenden Fall somit auch die Bezeichnung 
„Parmigiano“, für sich allein schützbar sei. 

Diese Rechtsansicht ist unhaltbar. Falls eine geschütz-
te Bezeichnung eine Wortkombination aus einer Gat-
tungsbezeichnung und der eigentlichen geschützten 
Herkunftsbezeichnung ist, kann es nicht darauf an-
kommen, ob bei der Anmeldung auf den Schutz ei-
nes Teils der geschützten Bezeichnung verzichtet oder 
nicht verzichtet wurde. Ob nämlich ein Teil dieser Be-
zeichnung eine Gattungsbezeichnung ist, kann nicht 
von einer Willenserklärung des Anmeldenden abhän-
gen, sondern ausschließlich von den tatsächlichen 
Gegebenheiten. Diese sind bei „Parmesan“ die glei-
chen, wie etwa die bei „Camembert“ oder “Brie“. 

Hinzu kommt aber noch die weitere Überlegung, dass 
in der Verordnung 1107/96 unter den geschützten Be-
zeichnungen nicht „Parmigiano“, sondern „Parmigia-
no Reggiano“ aufscheint. Somit kann diese Bezeich-
nung immer nur als Ganzes Gegenstand des Schutzes 
sein. 
Dem hatte die Kommission in ihrer Klage unter Hin-
weis auf das Urteil des EuGH in den Rechtssachen C-

129/97 und C-130/97 Chiciak und Fol widersprochen. 
Dort habe der EuGH den Grundsatz bestätigt, „dass 
jeder Bestandteil auch für sich allein geschützt sei“. 
Diese Behauptung der Kommission (RNr 20 des Ur-
teils) ist falsch: 

Dem EuGH-Urteil Chiciak und Fol lag ein französi-
sches Strafverfahren zugrunde, welches wegen un-
rechtmäßiger Benutzung der Ursprungsbezeichnung 
„Époisses“ eingeleitet wurde. Im Anhang zur Verord-
nung 1107/96 scheint als gU allerdings nur „Époisses 
de Bourgogne“ auf. Frankreich hatte durch ein nati-
onales Dekret die geschützte Ursprungsbezeichnung 
dahingehend geändert, dass in sämtlichen Bestim-
mungen der Name „Époisses de Bourgogne“ durch 
„Époisses“ ersetzt wurde. 

Der EuGH ist dem Rechtsstandpunkt der Angeklag-
ten gefolgt, dass das nationale Dekret gegen die 
Verordnung 2081/92 verstoße. Für den Schutz von 
Ursprungsbezeichnungen sei nämlich ausschließlich 
die Kommission zuständig. Das französische Syndikat 
zum Schutz der Bezeichnung „Époisses“ hat dem ent-
gegengehalten, dass gemäß Verordnung 1107/96 bei-
spielsweise die Bezeichnungen „Chabichou du Poi- 
tou“ und „Camembert de Normandie“ geschützt sei-
en und in einer Fußnote zugleich darauf hingewiesen 
werde, dass der Schutz der Namen „Chabichou“ bzw. 
„Camembert“ nicht beantragt sei. Da ein entsprechen-
der Hinweis bei der Ursprungsbezeichnung „Époisses 
de Bourgogne“ fehle, sei der Umkehrschluss zu zie-
hen, dass der Begriff „Époisses“ als solcher geschützt 
sei. 

Diesem Argument ist der EuGH in seinem Urteil vom 
9.6.1998 nicht gefolgt. Er hat zu Recht erkannt, 
• dass ein Mitgliedstaat nach Inkrafttreten der Ver-

ordnung 2081/92 eine Ursprungsbezeichnung, de-
ren Eintragung er beantragt hatte, nicht durch den 
Erlass nationaler Rechtsvorschriften ändern und 
auf nationaler Ebene schützen könne und 

• dass bei einer „zusammengesetzten“ Ursprungs-
bezeichnung der Umstand, dass es zu ihr keinen 
Hinweis in Form einer Fußnote gebe, wonach für 
einen der Bestandteile dieser Bezeichnung keine 
Eintragung beantragt sei, nicht zwangsläufig be-
deute, dass alle ihre Bestandteile geschützt sind. 

Das Urteil Chiciak des EuGH hat somit das Gegenteil 
dessen festgestellt, was die Kommission in ihrer Klage 
„Parmigiano Reggiano“ unter Hinweis auf ebendieses 
Urteil Chiciak behauptet und ihrer Klage zugrunde- 
gelegt hat. Wendet man das Urteil Chiciak auf den vor-
liegenden Fall an, so lässt sich der von der Kommissi-
on behauptete Verstoß gegen die Verordnung 2081/92 
nicht damit begründen, dass sich in der Fußnote im 
Anhang zur Verordnung 1107/96 kein Hinweis darauf 
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finde, dass „Parmigiano“ vom Schutzantrag nicht er-
fasst sei und deshalb jeder einzelne Bestandteil der 
„zusammengesetzten“ Ursprungsbezeichnung „Par-
migiano Reggiano“ selbständigen Schutz genieße. 

Der EuGH vermeidet es demnach auch, in seinem 
Urteil „Parmigiano Reggiano“ auf das Argument der 
Kommission im Zusammenhang mit dem Urteil Chi-
ciak einzugehen. Vielmehr begründet der EuGH seine 
Entscheidung, dass eine unzulässige Anspielung im 
Sinne des Art 13 Abs 1 lit b vorliege, mit seinem Urteil 
vom 4.3.1999 in der Rechtssache C-87/97 Gorgonzo-
la: Der Gerichtshof habe dort entschieden, dass der 
Schutz nach der Verordnung 2081/91 auch einen Teil 
einer geschützten Bezeichnung einschließe, wenn der 
Verbraucher durch den Namen des Erzeugnisses ver-
anlasst werde, gedanklich einen Bezug zu der Ware 
herzustellen, welche die Bezeichnung trägt (RNr 44). 
Eine Anspielung auf eine gU könne somit auch dann 
vorliegen, wenn keinerlei Gefahr der Verwechslung 
zwischen den betroffenen Erzeugnissen besteht und 
wenn für die Bestandteile der Referenzbezeichnung, 
die in dem streitigen Ausdruck übernommen werden, 
kein gemeinschaftsrechtlicher Schutz gelten würde 
(RNr 45). 

Obwohl diese Textpassagen aus dem Gorgonzola-
Urteil zunächst dafür zu sprechen scheinen, dass die 
Bezeichnung „Parmigiano“ als „Teil“ bzw. „Bestand-
teil“ einer geschützten Bezeichnung Schutz genießen 
kann, lassen sich die Erwägungen der Gorgonzola-
Entscheidung dennoch nicht auf den vorliegenden 
Fall anwenden. 

Dem Urteil Gorgonzola lag der Fall zugrunde, dass 
eine deutsche Käserei ihren Käse mit der Bezeichnung 
Cambozola in Verkehr gebracht hatte. Dies wurde we-
gen der Übereinstimmung der charakteristischen End-
silbe „-zola“ als unzulässige Anspielung auf die gU 
Gorgonzola beurteilt. Nun ist allerdings die Buchsta-
benfolge „zola“ eine für sich kennzeichnungskräftige 
Bezeichnung, während „Parmigiano“ („Parmesan“) 
eine Gattungsbezeichnung ist. Die Entscheidung Gor-
gonzola ist daher dahingehend zu interpretieren, dass 
ein Teil oder Bestandteil einer zusammengesetzten 
Bezeichnung dann nicht vom Schutz der gU erfasst 
wird, wenn dieser Teil eine Gattungsbezeichnung ist. 
Diese Regel wurde und wird in ähnlichen Fällen, wie 
Camembert, Brie, Mozzarella oder (siehe EuGH-Urteil 
Chiciak) Époisses, stets eingehalten. Es ist nicht zu se-
hen, warum sie gerade für die Bezeichnung „Parmigi-
ano“ („Parmesan“) nicht gelten sollte. 

Kein Schutz für Gattungsbezeichnungen 

Art 13 Abs 1, letzter Absatz der Verordnung 2081/92 
legt fest, dass kein Verstoß gegen die Verordnung 

vorliegt, wenn ein eingetragener Name den als Gat-
tungsbezeichnung angesehenen Namen eines Agrar-
erzeugnisses oder Lebensmittels enthält und im Ge-
schäftsverkehr nur diese Gattungsbezeichnung ver-
wendet wird. 

Gemäß Art 3 Abs 1 der Verordnung 2081/92 versteht 
man unter einer „Bezeichnung, die zur Gattungsbe-
zeichnung geworden ist“, den Namen eines Agrarer-
zeugnisses oder Lebensmittels, der sich zwar auf ei-
nen Ort oder ein Gebiet bezieht, wo das betreffende 
Erzeugnis ursprünglich hergestellt oder vermarktet 
wurde, der jedoch der gemeinhin übliche Name für 
dieses Erzeugnis geworden ist. Bei der Feststellung, 
ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden ist, 
sind alle Faktoren und insbesondere Folgendes zu be-
rücksichtigen: 
• die bestehende Situation in dem Mitgliedstaat, aus 

dem der Name stammt, und in den Verbrauchsge-
bieten;

• die Situation in anderen Mitgliedstaaten;
• die einschlägigen nationalen oder gemeinschaftli-

chen Rechtsvorschriften.

Was die bestehende Situation im Mitgliedstaat Itali-
en betrifft, so hat der EuGH in seinem Urteil festge-
stellt, dass im italienischen Staatsgebiet bis zum Jahr 
2000 (!) ein „Parmigiano“ genannter Käse hergestellt 
wurde, der nicht der verbindlichen Spezifikation der 
gU „Parmigiano Reggiano“ entsprochen hatte. Die-
sen Umstand hat der Gerichtshof jedoch in seiner 
Entscheidung nicht releviert, und zwar mit der merk-
würdigen Begründung, dass dieser Käse ausschließ-
lich zur Ausfuhr in Länder bestimmt gewesen sei, in 
denen der Begriff „Parmesan“ gemäß dem Territori-
alitätsgrundsatz keinen besonderen Schutz genossen 
habe. 

Was die Situation in anderen Mitgliedstaaten betrifft, 
so steht fest, dass die der deutschen Sprache angehö-
rende Bezeichnung „Parmesan“ sowohl in Deutsch-
land als auch in Österreich seit Jahrzehnten einen 
insbesondere zum Reiben bestimmten Hartkäse, wel-
chen Ursprungs auch immer, bezeichnet. 

In Österreich wurde „Parmesan“ zunächst als ein 
aus Italien stammender Käse verstanden. Im Codex,  
II. Auflage, Heft XLII (Käse) aus dem Jahre 1933 fin-
den sich im Abschnitt „Labkäse aus Kuhmilch“ zu 
„Reibkäse“ folgende Angaben: “Parmesan- und Gra-
nakäse. Seine Heimat ist Oberitalien. Er wird in zwei 
Arten hergestellt: Als Lodigianer und als Reggianer, 
halbfett. Der Lodigianer oder Granakäse ist fettärmer 
... der Reggianer ist fetter und auch im Anschnitt von 
goldgelbem Teig ...“
In den folgenden Jahren ist „Parmesan“ allerdings 
zum gemeinhin üblichen Namen (vgl Art 3 Abs 1 der 
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VO 2081/92) für einen bestimmten Hartkäse gewor-
den. Es ist eine Entlokalisierung der Bezeichnung ein-
getreten, wie sie bei einer Vielzahl anderer Lebensmit-
tel stattgefunden hat und wie dies auch in mehreren 
Entscheidungen des österreichischen OGH festgestellt 
wurde. So sind aus folgenden ursprünglich geografi-
schen Angaben – im Wege eines Bedeutungswandels 
– unschützbare Gattungsbezeichnungen geworden: 
Wurstsorten, wie z. B. „Frankfurter, Debrecziner, Kra-
kauer, Pariser, Braunschweiger“ (OGH 10.2.1954 ÖBl 
1954, 16) oder „Ungarische Salami“ (OGH 14.9.1971 
ÖBl 1972, 12). Das Gleiche trifft auf die Bezeichnung 
„Barack-Palinka“ zu, die nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch eine Gattungsbezeichnung für Maril-
lenbrand ist (OGH 9.3.1965 ÖBl 1965, 97). 
Nicht zuletzt findet „Parmesan“ als beschreibende 
Gattungsbezeichnung für einen Käse beliebiger Her-
kunft auch im derzeit geltenden Codex III. Auflage 
Kapitel B 32, Abschnitt B Abs 1.6. Ausdruck, wo Zu-
sammensetzung und Charakteristik des Käses „Öster-
reichischer Parmesan“ beschrieben werden. 

Schutz der Bezeichnung „Parmesan“?

Für den Standpunkt, dass die Bezeichnung „Parme-
san“ für einen nichtitalienischen Hartkäse keinen Ver-
stoß gegen VO 2081/92 begründet, sprechen somit 
folgende Fakten: 
• Die VO 1107/96 führt als gU die zusammengesetzte 

Bezeichnung „Parmigiano Reggiano“ an. 
• Da der Schutz nach der VO 1107/96 iZm 2081/92 

in der Regel nur jenem Wortlaut der Bezeichnung 
zukommt, der eingetragen ist, verbietet sich ein 
selbständiger Schutz der Bezeichnung „Parmigia-
no“.

• Der Umstand, dass in der VO 1107/96 die Fußnote 
fehlt, wonach der Schutz für „Parmigiano“ allein 
„nicht beantragt“ worden sei, ist rechtlich irrele-
vant (vgl auch das Urteil Chiciak). Im Übrigen findet 
sich „Parmigiano“ nicht in der Liste der geschütz-
ten Ursprungsbezeichnungen. 

• Abgesehen davon hat die italienische Republik 
im Verfahren Bigi, in dem das EuGH-Urteil vom 
25.6.2002 (Rechtssache C-66/00) ergangen ist, 
selbst ausdrücklich bestätigt, dass sie die Eintra-
gung der Bezeichnung „Parmigiano“ nicht bean-
tragt habe (siehe hiezu auch RNr 26 des Urteils 
Parmigiano Reggiano). 

• „Parmesan“ ist im Übrigen zumindest in den 
deutschsprachigen Mitgliedstaaten eine seit Jahr-
zehnten zur Beschreibung eines bestimmten Hart-
käses übliche Gattungsbezeichnung und deshalb 
vom Schutz der VO 2081/92 ausgenommen.

• Selbst im italienischen Staatsgebiet wurde bis zum 
Jahr 2000 ein „Parmigiano“ hergestellt, der nicht 
der Spezifikation der Ursprungsbezeichnung „Par-
migiano Reggiano“ entsprochen hat. 

Rechtsprechung des EuGH zum Schutz 
von ggA und gU

Ungeachtet dessen hat der EuGH in der Bezeichnung 
„Parmesan“ einen Verstoß gegen Art 13 Abs 1 der 
VO 2081/92 erblickt. Mit dieser Entscheidung setzt der 
EuGH seine Praxis einer exzessiven Auslegung des 
Schutzes zu Gunsten der Inhaber von Ursprungsbe-
zeichnungen und geografischen Angaben fort.

Auch ohne eine die geografischen Angaben beson-
ders favorisierende, extensive Rechtsprechung geht 
der in Art 13 der VO vorgesehene Schutz  schon sehr 
weit. Es handelt sich um eine der rigorosesten Bestim-
mungen, die zum Schutz des gewerblichen und kom-
merziellen Eigentums in Rechtsordnungen überhaupt 
denkbar sind. Art 13 schützt nämlich geografische 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen nicht nur vor 
jeder direkten oder indirekten kommerziellen Verwen-
dung, sondern auch vor jeder widerrechtlichen An-
eignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn 
der wahre Ursprung des Erzeugnisses angegeben 
ist. Es ist dies ein von jeglicher Irreführungseignung 
unabhängiger („absoluter“) Schutz. Wenn ein Irrtum 
der angesprochenen Verbraucher über die Herkunft 
des Erzeugnisses von vornherein ausgeschlossen ist, 
stellt sich die Frage nach der Berechtigung eines der-
art weitgehenden Rechtsschutzes.

Diese Frage muss umso mehr gestellt werden, wenn 
der EuGH den durch Art 13 eingeräumten Schutzbe-
reich interpretativ noch weiter ausdehnt, insbeson-
dere mit Hilfe des Begriffes der „Anspielung“. Es 
widerspricht jeglicher rechtlicher Vernunft, eine Be-
zeichnung wie „Österreichischer Parmesan“ mit der 
Begründung zu verbieten, es sei dies eine unzulässige 
„Anspielung“ auf die geschützte Ursprungsbezeich-
nung „Parmigiano Reggiano“. Es stellt eine nicht zu 
rechtfertigende Ungleichgewichtung von Wertungs-
grundsätzen dar, wenn ein Verbot trotz Fehlens einer 
Irreführungseignung und somit ohne gerechtfertigtes 
Schutzbedürfnis ausgesprochen wird und dadurch 
zugleich erhebliche Einschränkungen des freien Wett-
bewerbes bewirkt werden. Der EuGH, der stets als 
Wahrer des Grundsatzes der Freiheit des Warenver-
kehrs auftritt, beschränkt mit derartigen Bezeichnun-
gen den freien Warenverkehr und entzieht, darüber 
hinausgehend, bestimmte Wörter (wie „Parmesan“), 
die durch Jahrzehnte hindurch unbehelligt verwendet 
wurden, dem freien Sprachgebrauch. 

Die Entscheidung „Parmigiano Reggiano“ steht in-
sofern nicht alleine, sondern fügt sich „würdig“ in 
eine Reihe vorangegangener Entscheidungen ein. So 
hat der EuGH mit Urteil vom 25.10.2005 in den RsC-
465/02 und 466/02 der Bezeichnung „Feta“ für einen 
griechischen Käse den Schutz nach VO 2081/92 zuge-
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standen. Dies, obwohl die Bezeichnung „Feta“ eine 
ursprünglich in Italien geprägte Bezeichnung ist und 
die Voraussetzungen für den Schutz nach Art 2 Abs 2 
der VO nicht erfüllt, wonach nur Bezeichnungen, die 
eine Gegend, einen bestimmten Ort oder ein Land be-
zeichnen, als gU geschützt werden können. Dies fer-
ner, obwohl der EuGH in seinem vorangegangenen 
Urteil vom 16.3.1999 (RsC-289, 293 und 299/96) die 
Eintragung von „Feta“ als geschützte Ursprungsbe-
zeichnung für nichtig erklärt hatte. Dies, obwohl die 
Europäische Kommission bereits im Jahre 1985 die 
schriftliche Frage eines europäischen Abgeordneten 
damit beantwortet hatte, dass „Feta ... eine Käsesorte 
und keine Ursprungsbezeichnung ist“ (ABl C 248 vom 
30.9.1985, S. 13). 
Dies weiters, obwohl im Verfahren, welches zum Urteil 
vom 25.10.2005 führte, hervorgekommen ist, dass die 
Gattungsbezeichnung „Feta“ für Käse in Frankreich 
seit 1931, in Dänemark seit den Dreißigerjahren und 
in Deutschland seit 1972 für die dort erzeugten Käse 
verwendet wurde. Diese Käse wurden jahrzehntelang 
unbehelligt erzeugt und rechtmäßig vermarktet, und 
zwar sogar in Griechenland. 
Gleichfalls juristisch kaum zu rechtfertigen und daher 
allenfalls mit politischen Zielsetzungen begründbar 
sind die Urteile des EuGH vom 20.5.2003 RsC-469/00 
„Grana Padano“ und vom 20.5.2003 RsC-108/01 
„Prosciutto di Parma“. In beiden Fällen hat der EuGH 
den Schutzbereich der Ursprungsbezeichnungen 
nicht unbeträchtlich ausgedehnt, indem entschieden 
wurde, dass die Bezeichnung „Grana Padano“ für ei-
nen in geriebener Form vermarkteten Käse nur einem 
Käse vorbehalten ist, der im Erzeugungsgebiet gerie-
ben und verpackt wird, ebenso wie in Scheiben ver-
markteter „Prosciutto di Parma“ im Ursprungsgebiet 
aufgeschnitten und verpackt werden muss. 

Konsequenzen und Ausblick

Mit dem Urteil vom 26.2.2008 hat der EuGH die Be-
zeichnung „Parmesan“ für einen nicht der Spezifika-
tion der gU „Parmigiano Reggiano“ entsprechenden 
Käse verboten. 
Diese Entscheidung des Gerichtshofes ist endgültig 
und unterliegt keinem weiteren Rechtszug. 
Es ist einzelnen Mitgliedstaaten auch nicht gestattet, 
für ihren Rechtsbereich die Bezeichnung „Parme-
san“ für nichtitalienischen Hartkäse zuzulassen oder 
diese seit Jahrzehnten verwendete Bezeichnung zu 
tolerieren. Denn Art 2 Abs 1 der VO 2081/92 schützt 
Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben 
auf Gemeinschaftsebene.
Eine der Konsequenzen des Urteils „Parmigiano Reg-
giano“ besteht darin, dass die Richtlinie des Codex-
Kapitels B 32 Abschnitt B Abs 1.6. hinsichtlich der Be-
zeichnung „Österreichischer Parmesan“ nicht mehr 
anwendbar ist. 

Dennoch bedeutet das Urteil „Parmigiano Reggiano“ 
nicht, dass der Gerichtshof zur Beantwortung der Fra-
ge, ob „Parmesan“ eine unschützbare Gattungsbe-
zeichnung oder eine unzulässige „Anspielung“ auf die 
gU „Parmigiano Reggiano“ ist, nicht nochmals ange-
rufen werden könnte. In der Begründung des Urteils 
fällt nämlich auf (RNr 51–57), dass die Einstufung der 
Bezeichnung „Parmesan“ als Gattungsbezeichnung an 
einer unzureichenden Beweisführung gescheitert ist. 
Da die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht 
hatte, „Parmesan“ sei zu einer Gattungsbezeichnung 
geworden, hatte sie den Beweis dafür zu erbringen, 
dass diese Behauptung zutreffend ist. Der EuGH hat 
die geltend gemachten Beweismittel als unzureichend 
qualifiziert. Insbesondere hat er bemängelt, dass die 
Bundesrepublik Deutschland lediglich Zitate aus Wör-
terbüchern und aus der Fachliteratur angeführt, aber 
nicht einmal Produktions- oder Verbrauchszahlen für 
Käse vorgelegt habe, der in Deutschland oder in an-
deren Mitgliedstaaten unter der Bezeichnung „Parme-
san“ vertrieben wird. Auch wurden die in Deutschland 
hergestellten Mengen an „Parmesan“ in kein Verhält-
nis zu den aus Italien eingeführten Mengen an „Parmi-
giano Reggiano“ gestellt. 
Aus diesen Gründen stellt der EuGH in RNr 57 fest, 
dass die Bundesrepublik Deutschland nicht den Be-
weis erbracht hat, dass „Parmesan“ zu einer Gat-
tungsbezeichnung geworden ist und deshalb „im 
vorliegenden Fall“ die Verwendung des Wortes „Par-
mesan“ für nicht der Spezifikation eines „Parmigiano 
Reggiano“ entsprechenden Käse als Beeinträchtigung 
des durch Art 13 Abs 1 lit b der VO 2081/92 gewährten 
Schutzes anzusehen sei. 
Es wäre demnach denkbar, in Österreich die Bezeich-
nung „Parmesan“ für nichtitalienischen Käse weiter-
zuverwenden und im Falle einer Beanstandung neu-
erlich eine Entscheidung des EuGH herbeizuführen, 
dies aber unter der Bedingung, dass die Entwicklung 
der Bezeichnung „Parmesan“ zu einer Gattungsbe-
zeichnung durch überzeugende Beweismittel gestützt 
werden kann. Dabei sollte das Verbraucherverständnis 
nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern 
auch in jenen Ländern, in welchen dieser Hartkäse 
gleichfalls als „Parmesan“ bezeichnet wird, das sind 
jedenfalls England und Frankreich, erhoben werden. Es 
wäre zu klären, welche Anteile des in diesen Ländern 
verkauften „Parmesans“ auf Importe von Käse der gU 
„Parmigiano Reggiano“ und auf Käse anderer Provini-
enz entfallen bzw. entfielen. In jedem Falle wäre aber 
zu erheben, ob die jeweiligen Verbraucher unter einem 
„Parmesan“ einen Hartkäse beliebiger Herkunft (und 
somit eine Beschaffenheitsangabe) verstehen oder auf-
grund dieser Bezeichnung ein italienisches Erzeugnis, 
insbesondere aus der Reggio nell‘Emilia, erwarten. 
Ein Recht zur Weiterverwendung der Bezeichnung 
„Parmesan“ könnte auch aus Art 14 Abs 2 der nun-
mehr geltenden VO (EG) 510/2006 (zuvor Art 14 Abs 2  
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der VO 2081/92) abgeleitet werden. Eine Marke, die 
vor dem 1.1.1996 in gutem Glauben im Gebiet der 
Gemeinschaft angemeldet, eingetragen oder durch 
Verwendung erworben wurde und die Bezeichnung 
„Parmesan“ enthält, kann nach dieser Bestimmung 
ungeachtet der Eintragung von „Parmigiano Reggi-
ano“ als Ursprungsbezeichnung weiterverwendet 
werden. Auf dieser Rechtsgrundlage konnte auch die 
Marke „Cambozola“ (vgl das EuGH-Urteil Gorgonzola 
vom 4.3.1999) ungeachtet der geschützten Ursprungs-

bezeichnung Gorgonzola weiterverwendet werden 
(OGH 10.7.2001 ÖBl 2002, 305). 
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1. Fruchtsaftlimonade, Limonade 
1.1 Allgemeine Richtlinien 
1.1.1 
Erfrischungsgetränke1 sind trinkfertige Erzeugnisse, 
die aus Wasser gemäß Codexkapitel B 1 „Trinkwas-
ser“ oder Wässern gemäß Codexkapitel B 17 „Abge-
füllte Wässer“, mit oder ohne Zusatz von Kohlendi-
oxid, mit geruch- und geschmackgebenden Zusätzen 
sowie mit oder ohne Zugabe von süßenden Stoffen 
gemäß den Richtlinien für die einzelnen Sorten her-
gestellt werden und nicht mehr als 0,5 % vol. Alkohol 
pro Liter enthalten. Außerdem können Frucht, Frucht-
saft oder gleichartige Erzeugnisse2, Mineralsalze oder 
Vitamine, entsprechend der EG-Anreicherungsver-
ordnung3, zugesetzt werden. 

1.1.2 
Als süßende Stoffe können Zucker und Zuckerarten 
gemäß Codexkapitel B 22 verwendet werden. Werden 
Erfrischungsgetränke mit Hinweisen wie z. B. „zucker-
arm“, „energiereduziert“, „kalorienarm“ versehen, 
richten sich diese nach den Vorgaben des Anhanges 

Codexkapitel B 26 „Erfrischungsgetränke mit 
geschmackgebenden Zusätzen“

Österreichisches Lebensmittelbuch IV. Auflage
Erlass GZ: BMGFJ-75210/0009-IV/B/7/2008 vom 14.5.2008

der EG-Health-Claims-Verordnung4. Werden Erfri-
schungsgetränken keine süßenden Stoffe zugesetzt, 
so können diese Getränke zutreffendenfalls z. B. mit 
dem Hinweis „nur mit fruchteigenem Zucker“ verse-
hen werden. Süßungsmittel dürfen nur nach Maßga-
be der für Süßungsmittel geltenden Bestimmungen 
Verwendung finden5.
 
1.1.3 
Der Einsatz von weiteren Zusatzstoffen richtet sich 
nach den jeweils gültigen Fassungen der entspre-
chenden Zusatzstoffverordnungen6. 
 
1.1.4 
Coffein (Koffein) und Chinin können Erfrischungsge-
tränken zugesetzt werden. Der Höchstgehalt an Cof-
fein beträgt bei Erzeugnissen dieses Kapitels – soweit 
für einzelne Kategorien nicht anders festgelegt –  
250 mg/L, der Höchstgehalt an Chinin 85 mg/L. 

1.1.5 
Bei Erfrischungsgetränken wird auf die Art des verwen-
deten Wassers nicht hingewiesen, ausgenommen bei 
ausschließlicher Verwendung von Quellwasser bzw. 

1 Alkoholfreie Getränke aus Wein und Bier sind nicht be-
rücksichtigt. 

2 Verordnung über Fruchtsäfte und einige gleichartige Erzeug-
nisse (Fruchtsaftverordnung), BGBl II Nr 83/2004 idgF. 

3 Verordnung (EG) Nr 1925/2006 über den Zusatz von Vit-
aminen und Mineralstoffen sowie bestimmten anderen 
Stoffen zu Lebensmitteln. 

4 Verordnung (EG) Nr 1924/2006 über nährwert- und ge-

sundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel. 
5 Verordnung über den Zusatz von Süßungsmitteln zu Le-

bensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln (Süßungs-
mittelverordnung), BGBl Nr 547/1996 idgF. 

6 Verordnung über andere Zusatzstoffe als Farbstoffe und 
Süßungsmittel (ZuV), BGBl II Nr 383/1998 idgF und Ver-
ordnung über den Zusatz von Farbstoffen zu Lebensmit-
teln (Farbstoffverordnung), BGBl Nr 541/1996 idgF.


